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Zielbild für die energetische Transformation – der Weg 
zum Ziel?

4

Ambitionierte Ziele – aber keine angemessene Ausgestaltung der Rahmenbedingungen. 

Treiber 1: Es existiert die gesetzliche Verpflichtung, den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral zu sanieren (siehe 
Neufassung des Klimaschutzgesetzes von 2023).

Treiber 2: Sämtliche Trägerbereiche haben sich ambitionierte klimapolitische Ziele gesetzt.

Treiber 3: Sinkende Beleihungswerte bei Anwendung der 7. Novelle der MaRisk?

Hürde 1 Bilanzierung: Eine energetische Sanierung im Gebäudebereich ist mit einem hohen Investitionsbedarf 
verbunden. Die energetische Sanierung umfasst Maßnahmen, die dem Instandhaltungsbereich zuzuordnen sind. 
Beachte: IDW-Stellungnahme (IDW ERS IFA 1 n.F.): Abgrenzung Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten.

Hürde 2 Dilemma: Operative Renditen unter Druck. Bei einer kostenbasierten Finanzierungslogik profitiert 
Betreiber nicht von Einspareffekten (nur der Sozialhilfeträger).

Hürde 3 (Plan A und B): Für die energetische Sanierung gibt es keinen verbindlichen Förder- oder 
Refinanzierungsanspruch (on-top auf die Investitionskostensätze; energetische Sanierung gilt bei den 
Sozialhilfeträgern als nicht betriebsnotwendig).
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Erreichung der Nachhaltigkeitsziele löst 
Investitionsbedarf aus! 
Veralteter Immobilienbestand weist größten Hebel auf:

Veraltete
Immobilien

Investitionsbedarf

Plan A:
Öffentliche 
Förderung

Dekarbonisierung

Plan C?
Plan B:

IK-Refinanzierung

Nachhaltigkeit

• Die durchschnittlich Pflegeimmobilie ist 37 Jahre alt und energetisch ineffizient.
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Black-Box-Modellüberlegung als „Plan C“ zur 
Realisierung der Anschaffung von PV-Anlagen 

Pflegebetrieb GmbH

ContractorService
GmbH
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Wie können Einsparungen zur Investitionsfinanzierung genutzt werden?

Beratung, Planung, 
Finanzierung, 
Umbau, Betrieb und 
Wartung und Instandhaltung 
der neuen Anlagen

Eigentümer der neuen 
Anlage zur 
Energieversorgung

100% 
Tochter

Vermietungsgesellschaft

Immobilieneigentümer: 
Vermietung der Immobilie

Bewohner:innen
ggf. Mieter:innen
im betreuten 
Wohnen

Im Mietmodell 
käme auch eine 

Realisierung über 
den Immobilien-

eigentümer in 
Betracht.
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technisch und 
baulich 

steuer-
rechtlich

rechtlich
gemeinnützig

betriebs-
wirtschaftlich 

strategisch

Eine energetische Transformation erfordert eine 
ganzheitliche Herangehensweise. 
Die 4 wesentlichen Potenzialbereiche 

§ Stromerzeugung via 
Photovoltaik auf 
Gebäuden

§ E-Mobilität
§ Energiemanagement
§ Dekarbonisierung
§ Anpassung 

Wärmeerzeugung

§ Make or Buy
§ Finanzierung
§ Investitionsrechnung
§ Fördermittel
§ Refinanzierung

§ Unternehmensstrategie
§ Bereichsstrategien
§ Nachhaltigkeitsstrategie
§ Standort- und 

Immobilienstrategie

§ Gesellschaftsrechtliche 
Gestaltung

§ Gemeinnützigkeit
§ Energiesteuern
§ Umsatz- und 

Ertragssteuern

1 2

34
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Fragen an die Teilnehmer

11

§ Was machen Sie schon zur Reduzierung des Energieverbrauchs?
§ Haben Sie auch schon investive Maßnahmen in Angriff genommen?
§ Macht die energetische Sanierung von Bestandseinrichtungen immer Sinn?
§ Wir sind Ihre Erfahrung in der Abstimmung mit den Sozialhilfeträgern, dass 

investive Maßnahmen zur energetischen Transformation on-top über die IK-
Sätze refinanziert werden?

§ Gibt es erkennbare Entwicklungen in Ihrem Bundesland, dass investive 
Maßnahmen zur energetischen Transformation von den Sozialhilfeträgern als 
betriebsnotwendig anerkannt werden?

§ Wie ist damit umzugehen, dass eine Refinanzierung investiver Maßnahmen zur 
energetischen Transformation on-top über die IK-Sätze zunächst von den 
Bewohnern zu tragen ist?

§ Welche Lösungsansätze sehen Sie?
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Investitionen in die energetische Transformation ohne 
Refinanzierung - Lösungsvorschlag?
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§ Anpassung Bundesrecht SGB (das dicke Brett)
- Ergänzung in § 1 Abs. 2 SGB I und § 17 Abs 3 SGB I
- Anpassung in § 82 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI (Maßnahmen zur energetischen Sanierung  

betriebsnotwendig)
§ Anpassung Landesrecht: 
- Den Ankündigungen in den Koalitionsverträgen müssen konkrete Regelungen folgen, 

um die Refinanzierung von Maßnahmen zur energetischen verbindlich zu regeln.
- In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Sozialhilfeträger sollte eine 

Lebenszyklusbetrachtung erfolgen, die auch Einsparungen bei den Betriebskosten 
berücksichtigt.

§ Notlösung als Alternative zu Plan C:
- Wenn Maßnahmen zur energetischen nicht als betriebsnotwendig erachtet werden, 

müssen Betreiber Einspareffekte aus Maßnahmen zur energetischen Sanierung nutzen 
dürfen.
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Es zeigt sich, dass altere Gebäude einen höheren 
Wärmeverbrauch aufweisen.
Pflegeimmobilie ᴓ 37 Jahre alt: Immobilie mit größtem Hebel zur Reduzierung des Energieverbrauchs

vor 1980 1980-2000 ab 2000

Wärmeverbrauch pro Fläche 2021 in kWh/m² Wärmeverbrauch pro Fläche 2022 in kWh/m² 
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Quelle: Curacon-Gutachten zur Evaluation der Energieverbräuche der stationären Pflegeeinrichtungen für das BMG (10/2023)

Tendenz: „Je oller desto doller“

Eine energetische Sanierung im Gebäudebereich ist mit einem hohen Investitionsbedarf verbunden (Sanierung € 800 - € 1.500 / m² 
= Sanierung € 4,0 – 7,5 Mio. je Heim)



Fazit des BMG-Gutachtens: Wenn die klimapolitischen 
Ziele erreicht werden sollen, dann …
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§ … müssen Investitionen zur energetischen Transformation von den 
Sozialhilfeträgern als betriebsnotwendig anerkannt werden.

§ Zunächst sollten klimapolitische Ziele zur Reduzierung des Energieverbrauchs 
und der CO2-Emissionen definiert werden.

§ Inputorientierter Ansatz: Bestimmte Maßnahmen werden refinanziert
§ Outputorientiert: Maßnahmen, die zur Erreichung der klimapolitischen Ziele zur 

Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen führen…
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Problemkreise der Investitionskostenfinanzierung am 
Beispiel der energetischen Sanierung im Speziellen

Keine Refinanzierung 
im Leistungsrecht

• Effizientes Verhalten wird nicht belohnt, keine Lebenszyklusbetrachtung 
• Kosten für Energieeffizienz werden als "unwirtschaftlich" gestrichen 
• Mitunter Risiko einer I-Kostenabsenkung bei Neuverhandlung/-beantragung
• Kostenrichtwerte beim Neubau berücksichtigen höhere Energiestandards nicht 

/ nicht angemessen 

Keine Vorgaben im
Ordnungsrecht

• Kein verbindlicher Refinanzierungsanspruch, weil bei Bestandseinrichtungen 
keine ordnungsrechtliche Vorgabe zu den energetischen Standards besteht 

In der Regel keine 
öffentliche Förderung

• „Hü-und-hott“ bei der KfW-Förderung
• In der Regel keine konkrete öffentliche Förderung der energetischen 

Sanierung

Technische 
Hemmnisse

• Alte Gebäude (Lebensdauer, Denkmalschutz) sind unattraktiv für 
Sanierungsmaßnahmen

• Technik ist mitunter kompliziert, die Nutzer überfordert
• In ihren Zimmern können die Bewohner selbst entscheiden

Administrative 
Hemmnisse

• Sachbearbeiterrecht, Genehmigungen restriktiv
• Personelle Kapazitäten für die Planung von energetischen 

Sanierungsmaßnahmen fehlen bei (kleineren) Trägern
• Informationsdefizit hinsichtlich Fördermöglichkeiten
• Verbände informieren die Einrichtungen zu wenig 
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Handelt es sich überhaupt um eine Investition?
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§ Aktivierungsvoraussetzungen: Nach § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Aufwendungen als 
Herstellungskosten zu aktivieren, wenn eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
- Herstellung eines Vermögensgegenstands
- Erweiterung eines Vermögensgegenstands
- wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstands, die über dessen ursprünglichen 

Zustand hinausgeht.
§ Gleichwertig zur Anhebung des Standards in mindestens drei der zentralen Bereiche der 

Ausstattung ((Maßnahmen zur Wärme- und Energieversorgung und -speicherung, 
Sanitärausstattung, Elektroinstallation/Informationstechnik (einschließlich Gebäudeautomation), 
Fenster, Wärmedämmung) können auch Maßnahmen, die zu einer deutlichen Minderung des 
Endenergieverbrauchs oder –bedarfs führen, eine wesentliche qualitative Verbesserung des 
Gebäudes darstellen.

§ Jedenfalls dann, wenn der Endenergieverbrauch oder -bedarf um mindestens 30 % gegenüber 
dem ursprünglichen Zustand gesenkt wird, kann von einer wesentlichen Verbesserung der 
Gebäudequalität ausgegangen werden. Dies entspricht bei Wohngebäuden einer Verbesserung der 
Energieeffizienzklasse des Gebäudes um mindestens zwei Stufen.

IDW-Stellungnahme (IDW ERS IFA 1 n.F.): Abgrenzung Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten
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Energetische Transformation in Eigenregie beinhaltet 
die vollständige Finanzierung der Investitionskosten.
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Variante 1: Energetische Transformation in Eigenregie (zentral)

§ Investitionen werden durch den Betreiber 
eigenständig geplant, finanziert und 
betrieben.

§ Verkauf des Stroms an die bereits 
bestehenden Tochtergesellschaften über 
Nutzungsverträge

ü Zentrale Projektsteuerung und Um-
setzung der energetischen Transformation

ü Ressourcenbündelung mit hoher 
fachlicher Kompetenz

- Unsichere Übernahme der 
Investitionskosten durch Kostenträger, da 
Maßnahmen der energetischen 
Transformation teilweise nicht als 
betriebsnotwendig gelten

- Vollständiges finanzielles Risiko und 
Betreiberrisiko

Energetische 
Transformation durch 

eigene Mittel

Verkauf an die Tochter-
gesellschaften über 
Nutzungsverträge

Vermögens-
verwaltung



Die dezentrale Steuerung der energetischen Transfor-
mation kann zu einer Diversifikation führen.
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Variante 2: Energetische Transformation in Eigenregie (dezentral)

Eigenständige Investitionen, 
dezentral für jede 

Tochtergesellschaft (TG)

Vermögens-
verwaltung

§ Eigenständige energetische 
Transformation auf Ebene der einzelnen 
Tochtergesellschaften (dezentrale 
Steuerung) 

§ Energieversorgung erfolgt selbstständig 
durch TG als Eigentümer und Betreiber

§ Die Investition wird durch jeweilige eigene 
finanzielle Mittel getätigt

ü Freie Konfigurationsmöglichkeiten bei 
den energetischen Anlagen 

- Betreiberrisiken und -pflichten liegen 
individuell auf die einzelnen 
Tochtergesellschaften

- Unterschiedliche 
Investitionsmaßnahmen möglich
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Mithilfe eines Contracting-Partners kann die energe-
tische Transformation extern erbracht werden.

25

§ Planung, Finanzierung, Umbau, Betrieb und 
Wartung sowie Instandhaltung wird durch ein 
Contractor-Unternehmen übernommen 

§ Durch eine monatliche Pauschale werden die 
Dienstleistungen des Contracting-Unternehmens 
durch den Pflegebetrieb bezahlt (gelieferter 
Strom, Instandhaltung und jegliche 
Investitionskosten) 

§ Contracting-Unternehmen gibt eine 
Einspargarantie

§ Bei Energiekosten-Einsparungen wird die 
Differenz zwischen den vorherigen Kosten 
und den neuen Stromkosten durch das 
Contracting-Unternehmen an den Pflegebetrieb 
teilweise rückvergütet. 

§ Contracting-Modelle bestehen in einer rechtlichen 
Grauzone, wenn die Investitionskosten über die 
Strompreise refinanziert werden 

§ 2 Contracting-Formen: 
- Energieliefer-Contracting
- Energiespar-Contracting

Variante 3: Energiebezug durch Energie-Contracting

Planung, 
Finanzierung 

und Betreibung 
der 

energetischen 
Anlagen sowie 
Verteilung an 

die 
Einrichtungen

Contracting-
Unternehmen
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Ø Ziel: Effiziente Bereitstellung von Energie 
§ Contracting-Unternehmen übernimmt die Planung, 

Finanzierung, Installation, Energiebeschaffung sowie 
auch die Betriebsführung der Energieerzeugungsanlage

§ Contracting-Unternehmen wird über einen vertraglich 
vereinbarten Energiepreis zzgl. Grund- und 
Verrechnungspreis vergütet

§ Eigentum der Anlagen verbleibt beim Contracting-
Unternehmen

§ Vertragliche Absicherung der Anlagen 

Contracting-Unternehmen bieten zwei Formen der 
Contracting-Dienstleistung an. 
Exkurs: Gegenüberstellung der Contracting-Formen 

Energie-Contracting

Energieliefer-Contracting

Ø Ziel: Senkung des gesamten Energieverbrauchs 
§ Ganzheitliche Betrachtung der technischen Anlagen 

§ Planung, Realisation und Finanzierung der individuellen 
technischen, baulichen und organisatorischen 
Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit zu einer Einsparung 
im Energieverbrauch führen 

§ Vertragliche Garantie einer Energiekosteneinsparung 

§ Ein Teil der Einsparung verbleibt bei dem Contractor-
Unternehmen, der andere verbleibt bei dem Pflegebetrieb 

ü Hohe Einsparpotenziale 
ü Attraktives Finanzierungsmodell für Effizienzmaßnahmen
ü Umfassendes Know-how und Serviceleistungen der 

Contracting-Unternehmen
ü Übertragung der wirtschaftlichen und technischen Risiken 

für die Energieeffizienzmaßnahmen

Energiespar-ContractingA B



Kontakt
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0172 / 2159159

02102/1669 121

jan.grabow@curacon.de

Jan Grabow
Geschäftsführender Partner
Wirtschaftsprüfung



§ Diese Präsentation wurde ausschließlich für die Schulungsteilnehmer erstellt. Diese Präsentation darf nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Curacon anderen Personen zugänglich gemacht, im Ganzen oder
teilweise zitiert oder veröffentlicht werden. Curacon übernimmt für diese Präsentation keine Verpflichtung und
Haftung gegenüber den Schulungsteilnehmern oder anderen Personen. Wir weisen explizit darauf hin, dass im
Falle der nicht autorisierten Verwendung der Präsentation durch Dritte wir diesen gegenüber keinerlei Verpflichtung
und Haftung übernehmen und die Verantwortung ausschließlich bei diesen Dritten liegt, ob sie Informationen, die
ihnen zugänglich gemacht werden, als für ihre Zwecke tauglich erachten. Die Verwendung unserer beruflichen
Äußerungen zu Werbezwecken ist unzulässig.

§ In den Fällen, in denen unsere Präsentation mit anderen Berichten oder Aussagen verbunden wird, übernehmen
wir keine Verpflichtung und Haftung für Berichte oder Aussagen anderer Personen. Die vorliegende Präsentation
ist unabhängig vom Inhalt solcher und anderer Untersuchungen oder Darstellungen zu sehen.

§ Wir weisen darauf hin, dass die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung der Schulungsinhalte allein bei den
Schulungsteilnehmern verbleibt. Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf aus berufsrechtlichen
Gründen nicht die Rolle eines unternehmerischen Entscheiders übernehmen.

§ Im Übrigen gelten für diesen Auftrag, auch im Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024.

Wichtige Hinweise zu Haftungsverhältnissen und Allgemeinen 
Auftragsbedingungen
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